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Berlin, 17. Dezember 2015. Der Netto Marken-Discount ist mit
dem  Versuch  gescheitert,  die  Veröffentlichung  unliebsamer
Testergebnisse per Gerichtsbeschluss zu stoppen. Wie von der
Verbraucherorganisation  foodwatch  beantragt,  darf  das
Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(LGL) seine Messdaten für einen für das Handelsunternehmen
hergestellten Adventskalender unter Nennung des Produktnamens
herausgeben. Das entschied heute abschließend der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof (Az.: 20 CS 15.2677).

Nach  Angaben  des  LGL  wurden  in  der  Schokolade  des
Adventskalenders „Santa Claus in Town“, hergestellt für Netto
Marken-Discount, bereits im November 2015 Verunreinigungen mit
aromatischen Mineralölen (MOAH) festgestellt. MOAH gelten als
potenziell  krebserregend  und  erbgutverändernd.  Bei  solchen
Substanzen gibt es keine unbedenklichen Schwellenwerte – ein
Risiko besteht, sobald MOAH in Lebensmitteln vorhanden sind.
Nach  übereinstimmender  Einschätzung  der  europäischen
Lebensmittelbehörde  EFSA,  des  Bundesinstituts  für
Risikobewertung (BfR), des LGL und auch des Spitzenverbandes
der  deutschen  Lebensmittelwirtschaft  BLL  sind  MOAH  in
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Lebensmitteln  daher  unerwünscht.

Dem LGL und dem bayerischen Verbraucherschutzministerium warf
foodwatch  schwere  Versäumnisse  vor.  „Bereits  Ende  November
hätten die Behörden in Bayern den Verkauf der Kalender stoppen
und  die  Öffentlichkeit  informieren  können“,  kritisierte
foodwatch-Sprecher Martin Rücker. „Das Lebensmittelrecht gibt
den Behörden die Möglichkeit, bei Gesundheitsrisiken sofort zu
handeln und sofort zu informieren – es verpflichtet sie aber
nicht  dazu.  Diese  Ermessensspielräume  müssen  im  Sinne  des
Gesundheitsschutzes  endlich  abgeschafft  werden  –  hier  ist
Bundesernährungsminister Christian Schmidt am Zug.“

Das  LGL  hatte  eigenen  Angaben  zufolge  im  November  elf
Adventskalender analysiert. Über die Untersuchung hatte die
Behörde am 1. Dezember auf ihrer Internetseite berichtet, ohne
dabei  Messdaten  und  ohne  die  Namen  der  getesteten  bzw.
belasteten  Produkte  zu  nennen.  Weder  stoppte  das  LGL  den
Verkauf der Produkte noch informierte sie die Verbraucherinnen
und Verbraucher. Eine Anfrage von foodwatch auf Nennung der
Namen ließen sowohl die Pressestelle des LGL als auch die des
bayerischen  Verbraucherschutzministeriums  zunächst
unbeantwortet. Am Donnerstag der vergangenen Woche startete
foodwatch  daraufhin  eine  E-Mail-Aktion  unter
www.adventskalender.foodwatch.de, über die in kurzer Zeit mehr
als 17.000 Menschen Ministerin Ulrike Scharf aufforderten, die
Namen  öffentlich  zu  machen.  Schließlich  stellte  foodwatch
zudem  einen  förmlichen  Antrag  unter  Berufung  auf  das
Verbraucherinformationsgesetz (VIG). Das LGL gab dem Antrag
statt und setzte in einem „Eilverfahren“ immerhin auch die für
solche Fälle geltenden Auskunftsfristen von zwei Monaten außer
Kraft, die zu einer Veröffentlichung der Angaben frühestens im
Februar 2016 geführt hätten. Zunächst jedoch bat die Behörde,
wie  beim  VIG  üblich,  die  betroffenen  Unternehmen  um
Stellungnahme,  wodurch  eine  Information  der  Öffentlichkeit
weitere  Tage  nach  hinten  geschoben  wurde.  Als  einziges
Unternehmen ging Netto Marken-Discount gerichtlich gegen die



Namensnennung  vor  –  scheiterte  jedoch  zunächst  vor  dem
Bayerischen  Verwaltungsgericht  Regensburg  (Az.:  RO  5  S
15.2163),  am  Donnerstag  nun  auch  abschließend  vor  dem
Bayerischen  Verwaltungsgerichtshof.

In  einem  Bericht  der  Online-Ausgabe  der  Mittelbayerischen
Zeitung wird Netto Marken-Discount mit der Aussage zitiert:
„Von dem genannten Produkt ging und geht zu keinem Zeitpunkt
ein  Risiko  aus.“  foodwatch  kritisierte  diese  Aussage  als
sachlich falsch und grob verharmlosend, wie beispielhaft die
folgenden Einschätzungen (Quellen siehe unten) zeigen:

– LGL über den MOAH-Nachweis: „…das Vorhandensein auch nur von
geringen  Bestandteilen  einer  potentiell  krebserregenden
Substanz  […]  unterliegt  einem  besonderen
Informationsinteresse“.

– Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): „Die Auffassung
des BfR, dass ein mögliches krebserzeugendes Potenzial der
aromatischen  Kohlenwasserstofffraktion  nicht  ausgeschlossen
werden  kann,  wurde  durch  ein  Gutachten  der  Europäischen
Behörden  für  Lebensmittelsicherheit  (EFSA)  aus  diesem  Jahr
bestätigt. Deshalb sollte kein nachweisbarer Übergang von MOAH
auf Lebensmittel stattfinden.“ Und: „Zu der die MOAH-Fraktion
ausmachenden  komplexen  Mischung  aus  überwiegend  alkylierten
aromatischen Kohlenwasserstoffen können auch krebserzeugende
Substanzen gehören. Grundsätzlich sind solche Kontaminationen
von Lebensmitteln unerwünscht.“

–  Europäische  Lebensmittelbehörde  EFSA:  „Because  of  its
potential carcinogenic risk, the CONTAM Panel considers the
exposure to MOAH through food to be of potential concern.“ –
„The MOAH fraction may be both mutagenic and carcinogenic“ –
„All MOH [mineral oil hydrogencarbonates, Anmerkung foodwatch]
mixtures are mutagenic unless they are treated specifically to
remove MOAH. The mutagenicity of MOH is caused mainly by 3-7
ring  MOAH,  including  alkylated  polycyclic  aromatic
hydrocarbons  (PAHs)  and  non-alkylated  PAHs.“



– Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft (BLL):
„MOAHs  sind  „Stoffgemische,  bei  denen  nicht  auszuschließen
ist, dass sich darunter Substanzen befinden, die kanzerogen
wirken können“ (EFSA-Stellungnahme vom 3. Mai 2012), weshalb
sie als unerwünschte Einträge gelten.“

Link:

E-Mail-Aktion  für  einen  besseren  Schutz  vor  Mineralöl  in
Lebensmitteln: www.mineraloel-aktion.foodwatch.de

Quellen und weiterführende Informationen:

– Artikel auf mittelbayerische.de mit dem Zitat von Netto
Marken-Discount:
www.mittelbayerische.de/wirtschaft-nachrichten/streit-um-belas
tete-adventskalender-21840-art1320426.html

– Auskunft zu den laut LGL belasteten Kalendern einschließlich
der Messwerte: www.tinyurl.com/auskunft-lgl

– Information zum Adventskalender von Netto Marken-Discount
aus  den  Schriftsätzen  zum  Gerichtsverfahren:
www.tinyurl.com/gericht-netto

–  LGL  Bayern  zur  Adventskalender-Untersuchung:
www.tinyurl.com/advent-bayern

– LGL-Bescheid vom 14.12.: www.tinyurl.com/bescheid-lgl

–  Erste  foodwatch-Anfrage  an  das  LGL  und  das  bayerische
Staatsministerium (9.12.): www.tinyurl.com/anfrage-bayern

– Förmlicher VIG-Antrag von foodwatch an das LGL (11.12.):
www.tinyurl.com/vig-antrag-lgl

–  LGL-Antwort  auf  den  foodwatch-Antrag  nach  VIG  (11.12.):
www.tinyurl.com/antwort1-lgl

–  foodwatch-Hintergrundpapier  Mineral-Öl:
www.mineraloel-hintergrund.foodwatch.de



–  Bundesinstituts  für  Risikobewertung  (BfR)  zu  Mineralöl:
www.tinyurl.com/ovgvtkz

– EFSA Scientific Opinion: www.tinyurl.com/p9kausf

–  BLL-Stellungnahme:
www.bll.de/de/der-bll/positionen/bll-stellungnahme-foodwatch-s
tudie-mineraloel

–  Forschungsprojekt  des  BMELV  2012:
download.ble.de/09HS012.pdf
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